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Umgrenzung Ausgleichsfläche 01
für V-BP Nr. 48 "Gewerbe an der A93":
1.505m²

Gemeinde Oberaudorf
Landkreis Rosenheim

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit
integrierter Grünordnungsplanung Nr. 48
Gewerbegebiet "An der A93"

III. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Baugrenze

Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO):
Der Geltungsbereich wird als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. Zulässig sind nur solche Vorhaben,
zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Dazu zählen die Errichtung
von Montage- und Produktionsanlagen, Werkstätten sowie von Verwaltungs- und Bürogebäuden.
Nicht zulässig, auch nicht ausnahmsweise, sind Einzelhandelsbetriebe, Anlagen für sportliche, kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, Tankstellen sowie Vergnügungsstätten und Wohnungen für
Aufsichts- und Betriebsleiter.

1.1

Maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ): 0,4
Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl sind gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO die Grundfläche von Garagen,
versiegelten Stellplätzen und ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO mitzurechnen.
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl durch die oben genannten Anlagen bis zu einer
GRZ von 0,82 überschritten werden.

Zulässige Wandhöhe in Meter, siehe Festsetzung durch Planzeichen
Die Wandhöhe wird gemessen zwischen der Oberkante (OK) des Rohfußbodens (RF) im Erdgeschoss bis zum
Schnittpunkt der Traufwand mit der Oberkante der Dachhaut. Für die Situierung der OK RF gelten die Festsetzungen
in Ziffer II 2.3.

Bezugspunkt für die Situierung der OK Rohfußboden im Erdgeschoss:
Der Bezugspunkt wird in Meter über Normalhöhennull festgesetzt und ist für die Situierung der OK RF im
Erdgeschoss heranzuziehen. Von der festgesetzten Bezugshöhe darf um maximal 0,40m abgewichen werden.

Werbeanlagen sind nur an der Fassade der Hauptanlagen zulässig. Freistehende Werbeanlagen sind nur in
Form von Fahnen zulässig.

Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht, Werbeanlagen mit wechselnden Bildern oder mobile
Werbeanlagen sind unzulässig.

8. Werbeanlagen

8.2

Grundstücksgrenze mit Flurnummer; Kartengrundlage DFK 2024699

Gemeinde Oberaudorf
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integrierter
Grünordnungsplanung Gewerbegebiet "An der A93"

Präambel

Aufgrund der §§ 2, 9, und 12 des Baugesetzbuches (BauGB), der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und Art. 23 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
erlässt die Gemeinde Oberaudorf folgenden
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnungsplanung Gewerbegebiet "An der A93"

als Satzung.

Geltungsbereich:
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist der Planzeichnung im M 1:1000 zu ennehmen.

erstellt:     14.05.2024 mit Ergänzungen zum Artenschutz vom 19.07.2024
geändert: 18.01.2025

      16.09.2025

AGL
Arbeitsgruppe für Landnutzungsplanung GmbH

Institut für Ökologische Forschung

Bad Kohlgrub, den 16.09.2025

            Dr. Ulrike Pröbstl-Haider

10. Immissionsschutz
Hinsichtlich des Lärmschutzes sind die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA
Lärm) vom 26.08.1998, zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, zu beachten.
Insbesondere müssen Lärm erzeugende Anlagenteile entsprechend dem Stand der Lärmschutztechnik
aufgestellt, gewartet und betrieben werden.

Die Beurteilungspegel, der von allen Anlagen einschließlich des Fahrverkehrs ausgehenden Geräusche, dürfen
an den maßgeblichen Immissionsorten die folgenden, reduzierten Immissionsrichtwerte nicht überschreiten:
Maßgeblicher Immissionsort (IO) Beurteilungspegel

 nach TA Lärm [dB(A)] tags nachts
IO 01 Auenstraße 19 54 39
IO 02 Auenstraße 17 54 39
IO 03 Auenstraße 13 49 34
IO 04 Auenstraße 11 49 34
IO 05 Tiroler Straße 12 54 39
IO 06 Tiroler Straße 14 54 39
Die Lage der Immissionsorte wird entsprechend der Schallimmissionsprognose der ACCON GmbH, Bericht Nr.
ACB-1223-236122/02/rev1 vom 10.03.2025 festgesetzt.

Das geplante Vorhaben ist entsprechend den vorgelegten Planunterlagen sowie den Betriebsdaten, welche in der
schalltechnischen Untersuchung der ACCON GmbH, Bericht Nr. ACB-0524-236122/02/rev1 vom 10.03.2025
dokumentiert sind, auszuführen und zu betreiben.
Zukünftige Variationen von den aufgeführten Kennwerten und Betriebsdaten sind zulässig, wenn diese zu keiner
Überschreitung der Immissionsrichtwertanteile führen. Dies bedarf jedoch jeweils einer schalltechnischen
Überprüfung (rechnerischer Nachweis).

Folgende Schallleistungspegel der ins Freie abstrahlenden Anlagenteile dürfen nicht überschritten werden:
Quelle Schallleistungspegel [dB(A)]
Bauabschnitt I – Umluftgeräte in Summe 71
Bauabschnitt I – Be- und Entlüftungsgerät 78
Bauabschnitt I – Lackieranlage Kamin 85
Bauabschnitt I – Wärmepumpe 62
Bauabschnitt II – Be- und Entlüftungsgerät 78
Bauabschnitt II – Wärmepumpe 62
Variationen von den aufgeführten Kennwerten sind zulässig, wenn diese zu keiner Überschreitung der
Immissionsrichtwertanteile führen. Dies bedarf jedoch jeweils einer schalltechnischen Überprüfung (rechnerischer
Nachweis).

10.1

I. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1. Art der baulichen Nutzung

Gewerbegebiet1.1 GE

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans0.0

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1

Angabe des Höhenpunkts (HP) im jeweiligen Bauraum (hier GE 02.1) in Meter über Normalhöhen-
null (NHN), als Bezugspunkt für die Höhensituierung der Oberkante (OK) des Rohfußbodens (RF)
im Erdgeschoss, hier z.B. 469,70

2.2 HP GE 02.1
469,70
über NHN

Maximal zulässige Wandhöhe in Meter, hier 18,00m;
Höhenbezugspunkt siehe OK RF max.WH 18,00

3. Bau- und Nutzungsgrenzen, Bauweise, Gestaltung

3.1

3.2 Grenze unterschiedlicher Nutzung innerhalb der Baugrenzen:
Abgrenzung von Gebieten mit verschiedenen Wandhöhen

Öffentliche Verkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie

4. Verkehrsflächen

4.1

Bereiche für Zufahrten für LKW und PKW4.2

Fläche für Nebenanlagen: Außenlager mit Nummerierung, hier Nr. 1

5. Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze

5.1

Fläche für Stellplätze, Dimensionierung für Pkw5.2

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern: Hecke

6. Grünordnung

6.1

Baum zu pflanzen; Arten und Mindestqualität entsprechend der Liste Ziffer III 3.16.4

St

Außenlager I

Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung: Straßenbegleitgrün im Bereich der Stellplätze6.3

II. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN DURCH PLANZEICHEN

Sichtdreieck (Schenkellänge 70m bei Höchstgeschwindigkeit 50kmh)

1.0

Maßzahlen in Meter

2.0

3,00

TAL, Transalpine Erdölleitung mit Schutzzone, Bestand (Bereich ohne Bebauung)

3.0

4.0

Grenze des Landschaftsschutzgebiets "Inntal Süd"

5.0

Nutzungsschablone:

6.0

Gehmweg 1
82433 Bad Kohlgrub

fon 0049-(0)8845-75 72 630
office@agl-gmbh.com | www.agl-gmbh.com

Koordinatensystem ETRS89.UTM32-N
Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt
geeignet. Keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei

der Vermessung sind etwaige
Differenzen auszugleichen.

N

Bearbeiter/in:

Prof. Dr. U. Pröbstl-Haider
Dipl.-Ing. B. Reiser

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1

2.2

2.3

Baugrenzen
Die festgesetzten Baugrenze darf ausnahmsweise mit untergeordneten Bauteilen gemäß § 6 Abs. 6 BayBO
überschritten werden.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung innerhalb der Baugrenzen
Die Nutzungsgrenze gemäß Ziffer I 3.2 definiert Bauräume mit unterschiedlichen Höhenfestsetzungen.

Abweichende Bauweise (a), Abstandsflächen
Zulässig ist eine abweichende Bauweise mit Gebäudeaußenlängen von mehr als 50m.
Bauliche Anlagen sind mit seitlichem Grenzabstand gemäß den Vorgaben nach Art. 6 der BayBO zu errichten.

Gestaltung
Die Satzung über die Gestaltung des Orts-, Straßen- und Landschaftsbildes“ der Gemeinde Oberaudorf kommt im
Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht zur Anwendung. Es gelten folgende Festsetzungen:

Dachform / Dachgestaltung:
Als Dachform sind ausschließlich Flachdächer mit einer maximalen Dachneigung von 7° zulässig.
Auf allen Dachflächen ist die Errichtung von Anlagen zur regenerativen Nutzung der Sonnenenergie zulässig.
Solarzellen und PV-Module sind aufgeständert bis 30° zulässig.
Auf den Dachflächen im Baufeld GE 02 ist eine extensive Dachbegrünung vorzusehen.
Unbeschichtete, metallische Materialien für Dachflächen oder Regenwasserleitungen sind unzulässig. Dazu zählt
insbesondere die Verwendung von kupfer-, zink- oder bleihaltigen Materialien.

Fassadengestaltung:
In den Baufeldern GE 01.1 und 2 sind Fassaden aus Beton- und Aluminiumelemente in den weißen, grauen und
schwarzen Farbtönen zulässig.
In den Baufeldern GE 02.1 und 2 sind die Fassaden aus Holz-, Glas und Betonelementen zulässig.  Weitere Angaben
regelt der VEP sowie der Durchführungsvertrag.

Einfriedungen:
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2,20m, gemessen aber der Oberkante des hergestellten Geländes bis zur
Oberkante des Zauns zulässig. Diese sind ohne durchgehenden Sockel und mit einer Bodenfreiheit von mind. 15cm
zu errichten, um Kleintieren eine Querung zu ermöglichen.

3. Bau- und Nutzungsgrenzen, Bauweise, Gestaltung

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

Zufahrten und Ausfahrten:
Zufahrten in das Gewerbegebiet und Ausfahrten daraus hinaus, sind ausschließlich in den in der Planzeichnung
festgesetzten Bereichen zulässig. Die Zufahrten zu den Anliegergrundstücken außerhalb des Geltungsbereichs sind
durch die Festsetzung nicht betroffen.
Im Falle einer Nutzungsänderung auf den südlich an den Geltungsbereich angrenzenden Flächen von Landwirt-
schaft in Richtung Gewerbe ist die Errichtung von maximal zwei zusätzlichen Zufahrten entlang der Südgrenze des
Geltungsbereichs zulässig.

4. Verkehrsflächen

4.1

Flächen für Nebenanlagen
Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen sowie im Bereich der festgesetzten
Fläche für Nebenanlagen gemäß Ziffer I 5 zulässig.

Flächen für Nebenanlagen, Außenlager
Die Lagerung von Containern ist nur in den festgesetzten Flächen für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung
"Außenlager" zulässig. Die Höhe der gelagerten Güter darf die zulässige Wandhöhe im Baufenster GE 01.1 nicht
überschreiten. Im übrigen ist die Fläche abhängig von der Lagerkapazität auch als private Verkehrsfläche nutzbar.

Flächen für Nebenanlagen, Energieverteileranlagen (Trafostation)
Innerhalb der festsetzten Fläche ist die Errichtung einer Trafostation mit einer Grundfläche von maximal 32m² und
einer maximalen Wandhöhe von bis zu 2,40m zulässig.

Pumpstation
Im Geltungsbereich ist die Errichtung einer Pumpstation als unterirdische Anlage zulässig. Oberirdisch ist nur die
Kontrolleinheit zulässig.

Stellplätze für Pkw:
Stellplätze sind innerhalb der Baugrenzen sowie im Bereich der festgesetzten Fläche für Stellplätze gemäß Ziffer I
5.1 zulässig. Die Stellplätze sind als befestigte Vegetationsflächen (Schotterrasen, Pflasterrasen, Rasenfugen-
pflaster, -gittersteine etc.) auszuführen. Die Stellplätze sind zur festgesetzten Grünfläche hin mit einem Kantenstein
vor Befahren zu schützen. Dabei sind zwischen den Kantensteinen Lücken zum Abfluss des Ober- flächenwassers
vorzuhalten. Eine Überdeckung der Grünfläche durch die Karrosserie bis zum Radstand ist zulässig.

Anzahl der Stellplätze: Auf dem Baugrundstück sind insgesamt mindestens 175 Stellplätze zu errichten. Die
Stellplatzsatzung der Gemeinde Oberaudorf kommt im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht zur Anwendung.

5. Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze
5.1

5.2

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, Ortsrandeingrünung
Innerhalb der festgesetzten Fläche ist eine Wildhecke mit Sträuchern und Bäumen anzupflanzen. Die Bäume sind mit
einem Dreibock zu sichern und mit einem Verdunstungsschutz zu versehen. Es sind ausschließlich authochtone Ge-
hölze der nachfolgenden Liste zulässig. In der Hecke sind mind. zwei Holzhaufen als Nistmöglichkeit, entsprechend
der Empfehlung in der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung (Mühl, 27.06.2024) vorzusehen. Die Strauchschicht ist
je nach Entwicklungs- stand max. alle 5 Jahre in Abschnitten durch auf-Stock-Setzen zu verjüngen. Die Bäume sind
dabei auszusparen.
Bäume I. Ordnung, Mindestqualität St 28-20, mind. 1 Baum pro 50m² Pflanzfläche
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Acer platanoides Spitz Ahorn
Betula pendula Hänge-Birke Quercus robur Stiel-Eiche
Sträucher, Mindestqualität Heister, H150-175, Pflanzung im Dreieckverband mit Abstand von 1,50x1,50m
Alnus incana Grau-Erle
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel
Corylus avellana Europ. Hasel
Crataegus monogyna Weißdorn
Euonymus europaeus Gewöhnliches Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Faulbaum

6. Grünordnung

6.1

Bauverbotszonen:
40m ab Fahrbahrand zur Bundesautobahn 93
20m ab Fahrbahnrand zu St 2093 (gemäß Luftbildauswertung)

8.0

Ausgleichsflächenzuordnungsfestsetzung
Externe Ausgleichsfläche 01: 1.505m² der Fläche Nr. 04 "Brünnstein" des Ökokontos der Gemeinde Oberaudorf, 

Fl.-Nr. 1188
Externe Ausgleichsfläche 02: 57.655 WP von der ÖkoAgentur München; Gemarkung Aach i. Allgäu, Teilflächen 

der FlNr. 1534, 1535, 1536

7. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
7.1

8.1

10.2

10.3

10.4

11. Abgrabungen, Aufschüttungen und Stützmauern
Abgrabungen und Aufschüttungen sind nur zur Anbindung der Baugrundstücke an die Erschließungsstraße
zulässig.
Die Errichtung von Stützmauern ist nicht zulässig. Geländesprünge an den Außengrenzen des Baugrundstücks
sind durch Böschungen innerhalb der festgesetzten "Flächen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern"
gemäß Ziffer I 6.1 auszugleichen.

11.1

IV. HINWEISE DURCH TEXT

GE 01.1

WH 16,00

Art der zulässigen Nutzung und Nummer des Bauraums

maximal zulässige Wandhöhe (WH)

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.09.2023 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 30.07.2024 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.07.2024 hat in der Zeit vom 31.07.2024 bis
04.09.2024 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für
den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.07.2024 hat in der Zeit vom 31.07.2024 bis
04.09.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.12.2024 wurden die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 31.03.2025 bis 05.05.2025 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.12.2024 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 01.04.2025 bis 05.05.2025 im Internet veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentlichung im
Internet wurden folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten vorgehalten (z.B. Lesegeräte) im
Rathaus / in der Gemeindeverwaltung, Zimmer 11, Bauamt, Anschrift: Kufsteiner Str. 6, 83080 Oberaudorf
während der Öffnungszeiten bereitgestellt..

6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ………………. den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung …………………………… festgestellt.

Gemeinde Oberaudorf, den Bürgermeister ……………………………….

7. Ausgefertigt

Gemeinde Oberaudorf., den Bürgermeister ..............................

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ………….. gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 HS 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung wird seit
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der
Bekanntmachung hingewiesen.

Gemeinde Oberaudorf, den Bürgermeister ..............................

V. VERFAHRENSVERMERKE

Fläche zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern: Gehölzbestand am Parkplatz6.2

Strauchgruppe aus 3 Einzelsträuchern; Arten und Mindestqualität entsprechend der Liste Ziffer III 3.16.5

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft: Entwässerungsmulden mit Teilbepflanzung; Fest-
setzung des maximal zulässiger Bepflanzungsanteils bezogen auf die Länge der Mulde, hier z.B. 10%

7. Flächen für die Wasserwirtschaft

7.1

Öffentliche Verkehrsflächen mit bestimmter Zweckbestimmung:4.3

Geh- und Radweg Parkplatz

Flächen für Energieverteilungsanlagen: Trafostation5.3 Ev

5.3

6.3

Private Grünfläche mit Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün:
Die festgesetzten Grünflächen sind gärtnerisch mit Stauden oder Halbsträuchern zu gestalten. Eine Ansaat mit
artenreichern Wildblumenmischungen ist zulässig.

6.5

6.4

Die Versickerungsanlagen sind entsprechend dem Entwässerungskonzept des Ingenieurbüros ROPLAN,
Rosenheim zu errichten.
Die Sickermulden sind wie in der Planzeichnung festgesetzt mit Bäumen oder Strauchgruppen zu bepflanzen. Dabei
ist zwischen der Bepflanzung und der Sickeranlage ein ausreichender Mindestabstand einzuhalten (Bäume mind. 4
m und bei Strauchgruppen 2m beidseitig). Die Verwendung von Wurzelschutzfolien ist zu prüfen. Entlang der
Südgrenze sind nur Sträucher zulässig.
Die Flächen zwischen den Gehölzen sind mit einer extensive Wiesenblumenmischung mit einem Kräuteranteil von
min. 30% anzusäen. Es ist autochthones Saatgut aus der Region UG 17 zu verwenden.

9. Flächen für die Wasserwirtschaft: Versickerungsflächen

9.1

5.4

5.5

Fläche zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern, Gehölzbestand
Der Gehölzbestand ist dauerhaft zu erhalten. Entfallene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode durch
standortgerechte Baumarten der Ziffer 6.1 zu ersetzten.

Baum zu pflanzen:
An den festgesetzten Standorten sind Bäume I. Ordnung zu pflanzen. Arten und Mindestqualität sind Ziffer 6.2 zu
entnehmen. Die Lage der Bäume darf bis maximal 5m von den festgesetzten Standorten in der Planzeichnung
abweichen. Die Bäume sind durch einen Dreibock zu sichern und mit einem Verdunstungsschutz zu versehen.

Baum zu erhalten
Die zu erhalten festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten. Entfallene Gehölze sind in der nächsten
Pflanzperiode durch standortgerechte Baumarten der Ziffer 6.1 zu ersetzten.

6.2

3.4.2

3.4.3

Für das Bauvorhaben (Bauabschnitt I und II) sind folgende Schalldämm-Maße der Umfassungsbauteile
einzuhalten:
Bezeichnung bewertetes Schalldämmmaß [dB]
Oberlichter 20
Fenster 26
Hallentore 20
Dach 35
Bauabschnitt I Fassade Produktionshalle 26
Bauabschnitt II Fassade Produktionshalle 40
Variationen von den aufgeführten Kennwerten sind zulässig, wenn diese zu keiner Überschreitung der
Immissionsrichtwertanteile führen. Dies bedarf jedoch jeweils einer schalltechnischen Überprüfung (rechnerischer
Nachweis).

Nachts sind die Tore der Produktionshallen geschlossen zu halten und dürfen lediglich kurzfristig zum Betreten
oder Verlassen geöffnet werden.

Die nördlichen Stellplätze entlang der Auenstraßen dürfen nachts nicht genutzt werden. Dies ist durch
organisatorische Maßnahmen sicherzustellen.

10.5

10.6

10.7

max. 10%

Biotopflächen gemäß amtliche Alpenbiotopkartierung, Stand 2003;
Teilflächen mit Schutz nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG

7.0

Salix caprea Sal-Weide
Salix daphnoides Reif-Weide
Salix eleagnos Lavendel-Weide
Salix fragilis Bruch-Weide
Salix purpurea Purpur-Weide
Sambucus niger Schwarzer Holunder
Ulmus laevis Flatter-Ulme
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball
Virburnum lantana Wolliger Schneeball

Baum zu erhalten6.6

5.6

Stellplatzeinteilung innerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze geplant (rot);
geplante Stellplätze innerhalb der Baugrenzen (grau) jeweils mit Nummerierung01 01

10.0

9.0
Höhenlinien generiert aus dem Digitalem Geländemodell, Höhenlinienabstand 1m

PLANZEICHNUNG
M 1:1000

EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHE 01 - LAGEPLAN
M 1:2.500

EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHE 02 - LAGEPLAN
maßstabslos (Quelle: ÖkoAgentur München)

Neuordnung und -situierung Geh- und Radweg in Verbindung mit Ausbau der Ausfahrt

1. Bodendenkmäler: Sollten während der Bauphase bisher unbekannte Bodendenkmäler zutage treten, unterliegen diese der Meldepflicht
gemäß Art. 8 Abs. 1 bis 2 DSchG.

2. Bodenbelastungen: Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen Bau- und Umweltconsulting Rosenheim GmbH, Juli 2022, "Auenstraße
Oberaudorf, orientierende Baugrund- und Altlastenuntersuchung, wurden im Untersuchungsgebiet zwar Auffüllungen angetroffen,
anhand der durchgeführten Aufschlüsse konnten im Bereich des geplanten Baufelds aber keine schädlichen Bodenveränderungen im
Sinne des BBodSchG feststellen. Aufgrund des Vorkommens von Auffüllungen ist vor Baubeginn ein Bodenschutzkonzept nach
DIN19639 zu erarbeiten und mit den Baubeteiligten abzusprechen. Die Umsetzung des Konzepts ist im Rahmen einer bodenkundlichen
Baubegleitung zu überwachen. Dabei sind auch abfallrechtliche Aspekte mit zu berücksichtigen. Eine Versickerung des
Niederschlagswassers über belastete Auffüllungen ist generell nicht zulässig. Gesammeltes Niederschlags- wasser muss in
verunreinigungsfreien Bereichen außerhalb bzw. unterhalb der Auffüllung versickert werden. Alternativ sind Auffüllungen im Bereich von
geplanten Versickerungsanlagen entsprechend der Sickerwege vollständig bis zum nachweislich verunreinigungsfreien, sickerfähigen
Horizont auszutauschen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Aushub im Bereich der Sickerwege ist mit versickerungsfähigem Boden
zu verfüllen, der gleichzeitig über ein gutes Filtrationsvermögen gegenüber eingetragenen Stoffen verfügt sowie schadstofffrei und
filterstabil gegenüber den angrenzenden Böden ist. Die Filterstabilität des wiederverfüllten Bereiches ist gegebenenfalls geotechnisch zu
sichern. Hierfür geeignet sind regelmäßig schlufffreier Kiessand.

3. Bodenschutz: Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden sind zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht
zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst wieder seiner Nutzung zuzuführen.

4. 60m Bereich des Inns: Für freigestellte Bauvorhaben und baugenehmigungsfreie Anlagen näher als 60m am Inn, besteht eine
Genehmigungspflicht nach Art. 20 des bayerischen Wassergesetzes. Es ist eine wasserrechtliche Genehmigung beim Landratsamt
Rosenheim, Sachgebiet Wasserrecht einzuholen.

5. Brandschutz: Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt Nr. 1.9-6 vom 25.04.94 des Bayer. Landesamts für Wasserwirtschaft bzw. nach
den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V (DVGW)-Arbeitsblätter W 331 und W 405
auszubauen. Der Hydrantenplan ist vom Kreisbrandrat gegenzuzeichnen.

6. Versorgungsleitungen: In allen Verkehrsflächen sind geeignete und ausreichende Trassen zur Unterbringung von Versorgungsleitungen
(Strom, Wasser, Telekommunikation, etc.) vorzusehen. Diese sind unterirdisch zu verlegen. Die Lage bestehender
Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn durch den Bauherrn selbstständig zu erkunden. Die Versorger sind vorab zu informieren.

7. Abwasser: Die Abwasserbeseitigung hat den allgemeinen Regeln der gültigen Entwässerungssatzung der Gemeinde und den
anerkannten Regeln der Abwassertechnik zu entsprechen. Können diese Regeln nicht eingehalten werden, ist eine wasserrechtliche
Genehmigung einzuholen.

8. Immissionen: Von der Landwirtschaft ausgehende Emissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen, auch soweit
sie über das übliche Ausmaß hinausgehen, sind zu dulden. Insbesondere auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach
Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder während der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage während der
Erntezeit solche Arbeiten erforderlich macht.

9. Straßenbeleuchtung: Straßenleuchten sind auf den privaten Grundstücken zu dulden.

10. Sichtdreiecke (bemessen für Höchstgeschwindigkeit 50km/h: L 70m x 3m): In diesem Bereich darf die Höhe der Einfriedung und der
Bepflanzung die Straßenoberkante des angrenzenden Fahrbahnrandes um nicht mehr als 0,80 m überragen. Unzulässig ist hier
ebenfalls die Errichtung von genehmigungs- und anzeigefreien Bauten oder Stellplätzen sowie die Lagerung von Gegenständen, die
diese Höhe überschreiten. Ausgenommen hiervon sind straßenbegleitende Bäume mit einer Stammhöhe von mehr als 2,50 m sofern sie
die Verkehrsübersicht nicht beeinträchtigen.

11. Artenschutzrechtliche Belange (I): Rodungen/Gehölzentnahmen: Zum Schutz von Brutvögeln, Haselmäusen und der Zauneidechse ist
bei Gehölzentnahmen folgendes Zeitmanagement zu berücksichtigen: Alle Gehölze sind nur außerhalb der im § 39 Abs. 5 Nr. 2
BNatSchG festgelegten Brut-, Nist-, Lege- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel zu fällen. Entsprechend ist die Gehölzentfernung zwischen
dem  01. Oktober bis 28. Februar durchzuführen, wobei die Wurzelstöcke bis zu einer Höhe von 0,5m zunächst verbleiben. Die
Wurzelstockentfernung ist erst im Frühjahr in der Mitte/Ende April (witterungsabhängig) zulässig. Die gefällten Gehölze sind vor Ort zu
verwenden. Dabei sind Asthaufen und Totholz weit außerhalb des Plangebereichs im Bereich des Inndamms aufzuschichten. Die
Maßnahme ist vorab mit den Grundbesitzern abzustimmen.

12. Artenschutzrechtliche Belange (II): Baufeldräumung: Im Baufeld sowie entlang der Eingriffsgrenzen ist das Potential von Lebensräumen
der Haselmaus und von Reptilien vorhanden. Ziel der Maßnahmen ist daher der Schutz vor Tötungen und Verletzungen der Tiere
während ihrer Aktivitätszeit bzw. in der Winterruhe. Es sind die Vorgaben zur Rodung und Wurzelstockentfernung entsprechend des
Hinweise Nr. 11 durchzuführen. Weiterhin sind im Frühjahr die Maßnahmen zur Vergrämung im Baufeld zu beginnen: Dazu erfolgt eine
regelmäßige Mahd der Eingriffsfläche sowie einem weiteren Pufferbereich von 5m um die Eingriffsfläche herum ab dem
zeitlichenFrühjahr (bereits ab März) auf wenige Zentimeter. Die Fläche ist dauerhaft kurz zu halten. Das Mahdgut ist abzuransportieren.
Das Ablegen von Haufen im Mahdgebiet oder Mulchen ist unzulässig. Eine zwingende Mahd (auch wenn Rasen kurz) ist 1 Tag vor
Wurzelstockentfernung im April durchzuführen. Im Anschluss erfolgt nach der Wurzelstockentfernung der Abzug des Oberboden (mind.
15cm) und das dauerhafte Kurzhalten der ggf. wieder aufkommenden Vegetation bis zum Baubeginn.

13. Artenschutzrechtliche Belange (III) Vorgaben zur Beleuchtung: Ziel der Maßnahme ist der Schutz von europarechtlich geschützten
Vogel- und Fledermausarten vor Tötung und Verletzung (auch Kollisionen) in Folge von Irritationen durch neu installierte Beleuchtungen
oder Reflektionen an großen Glasflächen oder anderen Oberflächen (Vogelschlag), sowie vor erheblichen Störungen in ihren
Nahrungshabitaten durch bau-, anlagen- und betriebsbedingt erhöhten Lichtemissionen. Damit ergeben sich folgende Anforderungen an
die beleuchtung: jegliche Beleuchtungseinrichtungen zur Baustellenausführung sind mit ihrem Lichtkegel ausschließlich auf die vom
Bauvorhaben betroffenen Bereiche zu richten. Eine Beleuchtung der angrenzenden Bereiche ist auszuschließen. Die neu installierten
Gebäudebeleuchtungen sind wie folgt vorzusehen: geschlossene, nach unten gerichtete Leuchten; Beleuchtungseinrichtungen mit
einem Hauptstrahlwinkel von unter 70°; wo die Sicherheitsanforderungen dies erlauben, keine Dauerbeleuchtung, sondern
Bewegungsmelder; UV-arme Leuchtmitteln (LED-Leuchten, Amber-LEDs); Farbtemperatur maximal 3000 Kelvin; Verbindlicher Verzicht
auf Kugelleuchten und Beleuchtungseinrichtungen mit ungerichtetem frei strahlendem Beleuchtungsbereich.

14. Artenschutzrechtliche Belange (IV) Vorgaben zu den Glasflächen: Alle Glasflächen sollten entspiegelt sein; Vermeidung von größeren
zusammenhängend Glasflächen- und Glasfassaden oder vogelsicher gestalten: z.B. halbtransparente Materialien wie Milchglas,
Glasbausteine, farbiges, satiniertes, mattiertes Glas oder Muster in den Scheiben (Lasern, Sandstrahlverfahren, Siebdruck o.ä.);
maximal 12% Außenreflexionsgrad; keine Verwendung von Vogelsilhouetten-Aufkleber; Vermeidung von Über-Eck-Verglasungen. Gem.
dem Leitfaden „Bewertung des Vogelschlagrisikos an Glasflächen“ (Tab. 3; Seite 27; LAG VSW 2021) ist stets die Kategorie 1 (gering)
anzustreben und diese Vorgaben umzusetzen (siehe Anhang IV) vor allem in der Nähe zu Gehölzen;. Die aktuellen Leitfäden sind zu
beachten: „Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben (LfU 2021) und „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ (Rössler
2023)

15. Artenschutzrechtliche Belange (V): Schächte und alle Vertiefungen: Schächte und alle Vertiefungen mit senkrechten, glatten Wänden,
die zu Fallen für Tiere werden könnten, sind zu vermeiden. Falls nicht vermeidbar, sind Aufstiegshilfen anzubringen.

16. Maßgenauigkeit: Der Bebauungsplan wurde auf der Grundlage des digitalen katasteramtlichen Lageplans gefertigt. Für Maß- und
Lagegenauigkeit wird keine Gewähr übernommen.
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